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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde ursprünglich abgeschlossen im November 2006 
und im Sommersemester 2007 unter dem Titel „Obliegenheiten und Neben-
pfl ichten. Eine Untersuchung dieser besonderen Verhaltenspfl ichten im BGB, 
VVG und HGB“ als Habilitationsschrift am Fachbereich Rechtswissenschaft 
der Freien Universität Berlin angenommen. Wegen der VVG-Reform, die zum 
1.  1. 2008 in Kraft trat, erschien es sinnvoll, die Arbeit nicht sofort zu veröffent-
lichen. Das geänderte Gesetz mit seinen Materialien sowie Literatur und Recht-
sprechung bis Ende Juli 2009 konnten daher berücksichtigt werden.

Betreut wurde die Arbeit ursprünglich von Prof. Dr. Friedrich Ebel, der am 
11.  12. 2005 überraschend starb. Ich danke Herrn Prof. Dr. Helmut Schirmer, 
dass er daraufhin die Mühe des Erstgutachtens mit großer Selbstverständlich-
keit und Freundlichkeit übernommen und erledigt hat. Für die Erstellung des 
Zweitgutachtens und ihre allgemeine Unterstützung danke ich Frau Prof. Dr. 
Cosima Möller. Dass Herr Prof. Dr. Jürgen Prölss die Arbeit von Anfang an 
kritisch begleitet hat, war für mich ebenfalls sehr nützlich.

Wenn ich nicht zwei Kinder mit ausgesprochen guter Gesundheit, einen 
großartigen Mann sowie viele freundliche, motivierende und hilfreiche Geister 
gehabt hätte, wäre ich nie fertig geworden. Dank an alle.

Dem Verlag Mohr Siebeck danke ich für die Aufnahme in die Reihe „Jus Pri-
vatum“ und die gute Betreuung. Der Druck des Buches wurde vom Fachbereich 
Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin durch einen großzügigen 
Druckkostenzuschuss aus den Frauenfördermitteln unterstützt. Auch dafür 
danke ich.

Panketal, im September 2009 Susanne Hähnchen
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§  1. Einleitung

I. Gegenstand der Arbeit

Obliegenheiten gibt es in erster Linie im Versicherungsvertragsrecht. Aber auch 
in anderen Gebieten, etwa im Insolvenzrecht und vor allem im Bürgerlichen 
Gesetzbuch fi nden sich Verhaltensanforderungen, die diese Bezeichnung erhal-
ten haben. Heutzutage ist vor allem umstritten, ob im Einzelfall eine Obliegen-
heit anzunehmen ist oder nicht. Die rechtliche Natur von Obliegenheiten, ihr 
Pfl ichtgehalt und welche Rechtsfolgen aus ihrer Nichterfüllung entstehen – dies 
alles scheint geklärt zu sein. Die Untersuchung dieser Fragen lohnt sich den-
noch, um dogmatische Klärung zu erzielen, um zu wissen, ob die Vorschriften 
des allgemeinen Schuldrechts Anwendung fi nden, aber auch, um im Hinblick 
auf eine mögliche europäische Rechtsvereinheitlichung Vorarbeit zu leisten. 
Obliegenheiten sind nämlich eine weitgehend auf die deutsche Dogmatik be-
schränkte Besonderheit.

Obliegenheiten sind jedenfalls sanktionierte Verhaltensregeln, die dem Be-
lasteten durch Gesetz oder Vertrag auferlegt werden. Nach heute klar überwie-
gender Ansicht handelt es sich bei Obliegenheiten um Pfl ichten minderer 
(Zwangs-) Intensität1 oder Voraussetzungen für den Erhalt eigener Rechtsposi-
tionen2, vor allem im Rahmen des §  254 BGB aber auch darüber hinaus oft als 

1 In der gesamten Arbeit wird in den Fußnoten die Literatur grundsätzlich in der zeit-
lichen Reihenfolge ihres Erscheinens zitiert, um die sich vollziehendenen Entwicklungen 
deutlicher zu machen.

Die Bezeichnung der Obliegenheiten als Pfl ichten minderer (Zwangs-)Intensität erfolgt 
(u. a.) bei: R. Schmidt, Obliegenheiten (1953), passim; Soergel10/R. Schmidt (1967) Vor §  241 
BGB, Rn.  8; Schürmann (1972) S.  31 ff.; Schaer (1972) S.  47 f.; Th. Honsell, in: HdV (1988) 
S.  1197; Soergel12/Teichmann (1990) vor §  241 BGB, Rn.  7; Sieg, VVR3 (1994) S.  510; Leon-
hardt, Repräsentantendoktrin (1999) S.  76; MünchKommBGB4/Kramer (2001) Einl vor §  241 
BGB, Rn.  49; Erman11/Westermann (2004) Einl §  241 BGB, Rn.  24.

2 Schneider, ZVW 5 (1905) S.  264; ders., Jh. Jb. 53 (1908) S.  9; Hercher (1912) S.  27; Lenné 
(1912) S.  1232; Kisch II (1920) S.  179 Bruck, ZVW 26 (1926) S.  190 f.; ders., PrivatversR (1930) 
S.  282 ff.; Bruck/Möller, Kommentar8 (1961) §  6 VVG, Anm.  10; Hofmann, PrivatVersR4 
(1998) S.  138, Rn.  1; BK/Schwintowski (1999) §  6 VVG, Rn.  15; van Bühren (20032) S.  55, 
Rn.  223.
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Verschulden gegen sich selbst3 oder generell als Gebote bzw. Pfl ichten im eige-
nen Interesse4 bezeichnet.

Werden bestehende Obliegenheiten verletzt, so hat dies nach h. M. nie die für 
„echte“ Rechtspfl ichten typischen Rechtsfolgen der Erzwingbarkeit durch Kla-
ge und Zwangsvollstreckung oder mindestens der Verpfl ichtung zum Scha-
densersatz, sondern lediglich andere Rechtsnachteile für den Obliegenheitsbe-
lasteten als Konsequenz. Meist ist die Rede davon, dass diesen „nur“ ein eigener 
Rechtsverlust treffe5. Außerdem ist nach h. M. insbesondere §  278 BGB nicht 
anwendbar6. Das Verhalten Dritter könne nicht nach dieser Vorschrift dem Ob-
liegenheitsbelasteten zugerechnet werden, sondern nur über die Repräsentan-
tenhaftung oder die Figur des Wissens- oder Willenserklärungsvertreters.

Seltener wird hingegen vertreten, dass es sich auch bei Obliegenheiten um 
wirkliche Rechtspfl ichten mit den entsprechenden allgemeinen Rechtsfolgen 
handele7. Vereinzelt fi ndet sich als anderes Extrem die fragwürdige Defi nition 
der Obliegenheiten als „Anordnungen, die einer Partei auferlegt werden, ohne 
dass ihnen verbindliche Wirkung zukommt“8.

Wenn man sich dem Thema nähert, sollte man sich nach dem Wert der viel-
thematisierten „Rechtsnatur“ fragen bzw. ob es zulässig sein kann, daraus ir-
gendwelche Ableitungen vorzunehmen. Im Zweifel handelt es sich hier um 
fragwürdige Begriffsjurisprudenz, die eine bestimmte Natur behauptet um zu 
gewünschten Ergebnissen zu gelangen. Besser ist es daher, nicht die „Rechtsna-
tur“ zu suchen, sondern offen zu klären, welche Rechtsfolgen Obliegenheiten 

3 Kisch II (1920) S.  183; MünchKommBGB3/Grunsky (1994) §  254 BGB, Rn.  3; BK/
Schwintowski (1999) §  6 VVG, Rn.  15; MünchKommBGB4/Oetker (2001) §  254 BGB, Rn.  4; 
Larenz/Wolf, AT (2004) S.  235, Rn.  37; BGH vom 6.  10. 2005, NJW 2006, 288 f., insb. Rn.  12; 
BGH vom 14.  3. 2006, NJW-RR 2006, 965 ff., Rn.  12.

4 Planck/Siber (1914) S.  27; Bruck, PrivatversR (1930) S.  282; Stoll, AcP 16 (1932) S.  289; 
Esser, SchR4 (1970) §  5, S.  32; Neumann (1989) S.  3; Kampmann (1996) S.  38; Knappmann 
(1997) S.  262; Erman/O. Werner (2000) Einl. §  241 BGB, Rn.  32; Jauernig11/Mansel (2004) 
§  241 BGB, Rn.  13; Larenz/Wolf, AT (2004) S.  234 f., Rn.  36; Schulze (2008) S.  4; jurisPK4/
Toussaint (2008) §  241 BGB, Rn.  17; HK/Felsch (2009) §  28 VVG, Rn.  8. Ähnlich auch Wie-
ling, AcP 176 (1976) S.  346 „Verhaltensanforderungen, denen nachzukommen im eigenen In-
teresse des Belasteten liegt“; Gernhuber, Schuldverhältnis (1989) S.  16: „Verhaltensanforde-
rungen in eigener Sache“; Jauernig12/Mansel (2007) §  241 BGB Rn.  13: „Erfüllung liegt im 
wohlverstandenen eigenen Interesse“; BeckOK Bamberger/Roth/Sutschet (Stand 1.  2. 2009) 
§  241 BGB, Rn.  25: „Befolgung steht im eigenen Interesse“. Der BGH benennt (auch) in 
jüngsten Entscheidungen die Schadensminderungspfl ichten nach §  254 Abs.  2 BGB als „Ge-
bote des eigenen Interesses“ – vgl. BGH vom 24.  5. 2005, NJW-RR 2005, 1435; ähnlich BGH 
vom 7.  4. 2005, NJW-RR 2005, 1146 f.: „im eigenen Interesse gebotene Obliegenheit“.

5 Bruck, ZVW 26 (1926) S.  189; Möller, Verantwortlichkeit (1939) S.  12; H. Schmitt (1939) 
S.  34; Wieling, AcP 176 (1976) S.  346; Esser8/Schmidt (1995) S.  113; Schirmer, r+s 1999, S.  2; E. 
Lorenz, FG 50 Jahre BGH (2000) S.  343.

6 A. A. aber jetzt MünchKommBGB5/Grundmann (2007) §  278 BGB, Rn.  24 und diesem 
folgend BeckOK Bamberger/Roth/Unberath (Stand: 1.  2. 2007) §  278 BGB Rn.  23.

7 In erster Linie heute noch von J. Prölss in Prölss27/Martin (2004) §  6 VVG, Rn.  30.
8 Staudinger/Olzen (Neubearb. 2005) §  241 BGB, Rn.  121.
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haben können. Das ist letztlich die zentrale Frage derer gewesen, die sich mit 
der „Rechtsnatur“ der Obliegenheiten beschäftigt haben. Nur sollte man heute 
andere Wege zur Beantwortung wählen.

II. Historische Entwicklung des Themas9

Vorliegend handelt es sich nicht um eine rechtshistorische Arbeit, auch wenn 
manche Teile auf den ersten Blick so anmuten könnten. Der Ausgangspunkt 
war vielmehr ein dogmatischer. Jedoch können rechtshistorische Erkenntnisse 
auch für die heutige zivilrechtliche Dogmatik nutzbringend eingesetzt werden. 
Alles was ist, kann nur verstanden werden, wenn man weiß, wie es geworden 
ist10. Dabei kann sich zeigen, dass die äußeren Umstände, unter denen sich eine 
juristische Meinung herausgebildet hat, nicht mehr gegeben sind, die Meinung 
aber aus bloßem Traditionalismus aufrecht erhalten wird. Dieses Risiko gilt in 
besonderem Maße für Themen des allgemeinen Schuldrechts, dessen Grund-
lehren sich seit der Entstehung des BGB entscheidend verändert haben. Drasti-
scher noch formulierte Gernhuber: „Von den Grundlehren, die zu Beginn des 
Jahrhunderts die Schuldrechtsdogmatik beherrschten, hat schließlich keine 
standzuhalten vermocht: die Beschränkung des Schuldverhältnisses auf Gläu-
biger und Schuldner, die Skelettierung des Schuldverhältnisses bis auf die Leis-
tungspfl ichten, die sorgfältige Analyse, die jedes Schuldverhältnis aus dem sozi-
alen Kraftfeld löst, in dem es wirkt, das alles ist Vergangenheit“11.

Gerade für die hier zu untersuchende Thematik werden viele Zusammenhän-
ge erst klar, wenn die Rechtsprechung und die Schriften vor R. Schmidt12 inten-
siver betrachtet wird. Danach hat sich einfach kaum noch etwas getan, davor 
hingegen sehr viel.

Bereits vor Entstehung des BGB wurden in der allgemeinen zivilrechtlichen 
Literatur einige Tatbestände hinsichtlich ihres Pfl ichtengrades diskutiert. Siber 
behandelte dann 1903 diese und andere Verhaltensanforderungen genauer, die 
dadurch auffi elen, dass sie für ein bestimmtes, nicht mit einer Klage erzwing-
bares Verhalten (andere) rechtliche Nachteile androhen. Das Problem sah man 
darin, dass nach damaliger Ansicht nur dann eine Obligation vorlag, wenn die 
Verbindlichkeit auch (naturaliter) erzwingbar war. Der Begriff der Obliegen-
heit wurde für diese als andersartig empfundenen Pfl ichten damals nicht ver-
wendet. Auch war man sich nicht über die Behandlung derjenigen Fälle im Kla-

9 Zu allem Folgenden genauer in §  5 dieser Untersuchung.
10 W. Ebel, ZVW 51 (1962) S.  54. Allgemein zum Wert der Dogmengeschichte auch s. u., 

S.  131.
11 Gernhuber, Einleitung zu Lange, Schadensersatzrecht (1979) S.  V.
12 R. Schmidt, Die Obliegenheiten. Studien auf dem Gebiet des Rechtszwanges im Zivil-

recht unter besonderer Berücksichtigung des Privatversicherungsrechts (1953).
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ren, in denen bei Verletzung der Verhaltensanforderung (nur) ein Schadenser-
satzanspruch gewährt wird und die heute allgemein als Rechtspfl ichten 
angesehen werden.

Die Frage nach der „Rechtsnatur“ bestimmter Verhaltensanforderungen 
wurde dann von der versicherungsrechtlichen Literatur aufgegriffen und zur 
Lösung des bereits im gemeinen Recht und über das Versicherungsrecht hinaus 
umstrittenen Problems eines Einstehens für Dritte herangezogen. Das Versi-
cherungsvertragsgesetz (VVG) enthält bis heute keine allgemeine Regelung 
hierfür. Daher bezweifelte man schon bei seinem Erlass im Jahre 1908, ob der 
damals ebenfalls neue und in Details sehr umstrittene §  278 BGB auf die versi-
cherungsrechtlichen Obliegenheiten anzuwenden sei. Als unbillig wurde des-
sen Anwendung vor allem wegen der harten Folgen des Alles-oder-Nichts-
Prinzips empfunden.

Eine nachhaltige Verbindung der versicherungsrechtlichen Diskussion mit 
den allgemeinen zivilrechtlichen Fragen stellte R. Schmidt her. Er sprach bei in 
Aussicht gestellten Vorteilen von Anreizungstatbeständen und bei angedrohten 
Nachteilen von Nötigungstatbeständen13. Seiner Terminologie, insbesondere 
der weiteren Einteilung jeweils in funktionelle und teleologische Anreizungs- 
bzw. Nötigungstatbestände, wurde weitgehend nicht gefolgt. Allerdings hat R. 
Schmidt deutlicher gemacht, welche Gruppe von Verhaltensanforderungen 
überhaupt zu betrachten sei und den versicherungsrechtlichen Obliegenheits-
begriff auch für ähnliche Pfl ichten des allgemeinen Zivilrechts etabliert. Seine 
Defi nition der Obliegenheiten als „Pfl ichten minderer Zwangswirkung“ wurde 
zwar weitgehend rezipiert. Inhaltlich siegte im Versicherungsrecht jedoch dau-
erhaft die Voraussetzungstheorie, welche R. Schmidt in seiner Untersuchung 
ausdrücklich abgelehnt hatte.

III. Praktische Bedeutung

In den letzten Jahrzehnten diskutiert man Obliegenheiten im Wesentlichen im 
modernisierten Schuldrecht und im Versicherungsvertragsrecht. Aber auch in 
den verschiedensten anderen Zusammenhängen wird von Obliegenheiten ge-
sprochen, was in §  3 dieser Untersuchung ausführlich dargestellt werden soll.

Die versicherungsrechtlichen Obliegenheiten sind trotz oder gerade wegen 
der jüngst erfolgten Reform des VVG14 hochaktuell. Diese hat zwar keine Stel-

13 R. Schmidt, Obliegenheiten (1953) insb. S.  53 ff.; genauer zu dieser grundlegenden 
Schrift s. u. S.  9 ff.

14 Das bisher geltende Gesetz wird in dieser Arbeit als VVG a. F., das neue, welches zum 
1.  1. 2008 in Kraft getreten ist, als VVG 2008 bezeichnet. Die Literatur wird generell mit Er-
scheinungsjahr zitiert, sodass sich Kommentare zu Paragraphen des VVG ab 2008 auf das 
reformierte Gesetz beziehen.
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lungnahme des Gesetzgebers zur „Rechtsnatur“ der Obliegenheiten gebracht, 
aber doch in der Literatur zu Einzelfragen einige Ansätze zum Umdenken15. 
Das „Wesen“ dieser Verhaltenspfl ichten, also ihre Behandlung als „bloße Oblie-
genheit“ oder als „echte“ Nebenpfl icht, ist nämlich in verschiedenen versiche-
rungsrechtlichen Zusammenhängen von Bedeutung. Dies gilt vor allem für die 
Zurechnung fremden Verhaltens, nicht nur im Rahmen der sogenannten Reprä-
sentantenhaftung, sondern auch bei den Obliegenheiten „zu Lasten Dritter“. 
Weitere Probleme, wie die Vereinbarung von Vertragsstrafen in der Kfz-Haft-
pfl ichtversicherung oder Schadensersatzansprüche der Versicherer wegen Ob-
liegenheitsverletzungen, hängen mit der meist nicht mehr ernsthaft hinter-
fragten Einordnung der Obliegenheiten zusammen.

Aber auch im allgemeinen Zivilrecht gehören die Obliegenheiten, die eine 
deutsche „Erfi ndung“ sind, angesichts fortschreitender Rechtsvereinheitli-
chungsbemühungen auf den Prüfstand. Kötz schreibt in seinem Lehrbuch zum 
europäischen Vertragsrecht treffend: „Denn das europäische Privatrecht wird 
nur für solche juristischen Begriffe, Konzepte und Institute offen sein, für die 
sich im Säurebad des internationalen Diskurses der Beweis führen läßt, daß sie 
das praktische Handeln der Juristen zu fördern vermögen“16.

Der große Zusammenhang des Versicherungsvertragsrechts mit dem allge-
meinen Zivilrecht und dessen verschiedenen Obliegenheitstatbeständen ist in 
den letzten Jahrzehnten aus dem Blick geraten. Das mag seine Gründe, viel-
leicht auch Berechtigung haben. Es ist jedoch fraglich, ob die speziell für die 
versicherungsrechtlichen Obliegenheiten entwickelten Regeln und beanspruch-
ten Wirkungen tatsächlich mit denjenigen anderer Obliegenheiten übereinstim-
men, wie man seit R. Schmidt weithin glaubt. Anders kann man die Problema-
tik auch so formulieren, dass es fraglich ist, ob im Versicherungsvertragsrecht 
eine durch das VVG oder allgemeine Versicherungsbedingungen aufgestellte 
Verhaltensregel nur mit den dort angegebenen Sanktionen versehen ist oder 
darüber hinaus auch mit denjenigen des allgemeinen Schuldrechts.

Teilweise wird dem Obliegenheitsbegriff und dem Streit um die Rechtsnatur 
der darunter gefassten Pfl ichten die praktische Bedeutung abgesprochen, ohne 
dass jedoch das dahinterstehende Problem übersehen würde. Denn letztlich 
geht es nach wie vor um die allgemeinen Fragen, welche Rechtsfolgen Obliegen-
heitsverletzungen haben und ob bestimmte Vorschriften Anwendung fi nden 
oder nicht. Das betrifft nicht nur die vorrangig für das Versicherungsrecht the-

15 Deutlich sich gegen die bisher h. M. positionierend etwa Bruck/Möller/Heiss, Kommen-
tar9 (2008) §  28 VVG, Rn.  47; Schwintowski/Brömmelmeyer/Schwintowski (2008) §  28 VVG, 
Rn.  25; Looschelders/Pohlmann/Schmidt-Kessel (2009) §  81 VVG, Rn.  9 ff., 20 ff.

16 Kötz, Europäisches Vertragsrecht, Bd.  I (1996) S.  VII. Ähnlich Stürner, JZ 1996, S.  752, 
der von einer „Schlankheitskur“ spricht. Ausführlich zur Vereinheitlichungsfunktion auf-
grund des institutionellen und des Ideenwettbewerbs der europäischen Rechtsordnungen 
Kieninger (2002) passim, insb. S.  18 ff., 38 ff., 350 ff., 381 ff. Zum Gedanken einer integrativen 
europäischen Rechtswissenschaft vgl. Jansen (2004) S.  72 ff.
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matisierte Anwendbarkeit des §  278 BGB, sondern auch die aller anderen allge-
meinen, für „echte“ zivilrechtliche Pfl ichten geltenden Vorschriften, wie insbe-
sondere die Verpfl ichtung zum Schadensersatz wegen Pfl ichtverletzung 
(§§  280 ff. BGB), den Rücktritt wegen Pfl ichtverletzung (§  324 BGB) und die 
Möglichkeit, Vertragsstrafen zu vereinbaren (§§  339, 340 BGB).

IV. Gang der Untersuchung

Grundsätzliche, dogmatische Arbeiten zu den Obliegenheiten sind in den letz-
ten Jahrzehnten selten geworden und beschränkten sich entweder auf das allge-
meine Zivilrecht oder auf das Versicherungsvertragsrecht. Henß (1988) schließt 
das Versicherungsrecht ausdrücklich von seiner Untersuchung aus17 und ist für 
das allgemeine Zivilrecht stark an den speziellen Lehren seines Lehrers Schapp 
orientiert. Looschelders (1999) untersucht primär §  254 BGB, was sich in recht 
einseitig orientierten Ausführungen zu Obliegenheiten im Allgemeinen und 
seiner Auswahl von §  254 BGB ähnlichen Obliegenheitstatbeständen manifes-
tiert18. Die jüngsten umfassenderen Untersuchungen zu den versicherungs-
rechtlichen Obliegenheiten hingegen, von Buck (2003), Rühl (2004) und 
Miśtal (2006)19 sind rechtsvergleichend orientiert und streifen dogmatische 
Grundlagen (bewusst) nur am Rande.

Dieses Vorgehen ist durchaus mit der Komplexität des Themas erklärbar, 
steht aber allgemein brauchbaren, dogmatischen Aussagen entgegen. In Recht-
sprechung und Literatur bemüht man sich – meist auf der Basis der herrschenden 
Meinung – nur noch darum, Einzelprobleme wie die Repräsentantenhaftung im 
Versicherungsvertragsrecht oder die Mitwirkungsobliegenheiten des Gläubi-
gers in den Griff zu bekommen.

Im Folgenden sollen nun diese eigenartigen Verhaltensanforderungen einer 
erneuten Untersuchung unterzogen werden, wobei nicht nur Aussagen für das 
Versicherungsvertragsrecht angestrebt sind – das würde den Zugang auf das 
Problem zu stark verengen. Vielmehr müssen die Obliegenheiten des allgemei-
nen Zivilrechts im Blick behalten werden, will man eine wirklich allgemeine 

17 Henß, Obliegenheit und Pfl icht im Bürgerlichen Recht (1988) S.  18.
18 Looschelders, Die Mitverantwortung des Geschädigten im Privatrecht (1999) insbeson-

dere S.  216 ff. Allerdings hat er sich in den letzten Jahren verstärkt dem Privatversicherungs-
recht zugewendet und sieht eine Ähnlichkeit zwischen Obliegenheiten und Schutzpfl ichten 
i. S. d. §  241 Abs.  2 BGB, verharrt jedoch auf der h. M., dass Obliegenheiten nur dem Schutz 
der eigenen Rechtsgüter und Interessen dienen würden, vgl. Looschelders, VersR 2008, S.  4.

19 Buck, Die Obliegenheit im spanischen Versicherungsvertragsrecht. Eine rechtsverglei-
chende Untersuchung zwischen deutschem und spanischem Recht (2003); Rühl, Obliegen-
heiten im Versicherungsvertragsrecht. Auf dem Weg zum Europäischen Binnenmarkt für 
Versicherungen (2004); Miśtal, Rechtsfolgen der Verletzung von Pfl ichten und Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nach deutschem und polnischem Recht (2006).
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Lösung fi nden. Es sind dabei Tendenzen und Entwicklungen auszumachen, die 
Vereinbarkeit von Ergebnissen und Konstruktionen des Versicherungsvertrags-
rechts mit dem allgemeinen Zivilrecht zu thematisieren sowie wirtschaftliche 
und rechtspolitische Zusammenhänge herauszustellen.

Um für die Frage nach der Anwendbarkeit der allgemeinen zivilrechtlichen 
Regelungen auf Obliegenheiten eine zufriedenstellende Antwort zu fi nden, 
wird zunächst eine Art Allgemeiner Teil „vor die Klammer gezogen“. Hierin 
werden nach einer Darstellung des heutigen Meinungsspektrums (§  2) zunächst 
als Obliegenheiten bezeichnete Tatbestände aufgeführt und analysiert (§  3), so-
dann der Begriff „Obliegenheit“ selbst untersucht (§  4). Dies dient nicht der 
Ableitung von Ergebnissen, was als (leider bei diesem Thema erstaunlich häufi g 
anzutreffende) Begriffsjurisprudenz im negativen Sinne abzulehnen ist, son-
dern soll die bisherige Verwendung beleuchten. Es wird grundsätzlich der all-
gemein eingebürgerte Begriff „Obliegenheiten“ beibehalten, da es nicht um die 
Schaffung neuer Terminologien geht. Dennoch lassen sich gewisse terminolo-
gische Unterscheidungen nicht vermeiden (vgl. §  3 III.5.)

Danach wird in einem wissenschaftsgeschichtlichen Abschnitt (§  5) ein 
Überblick über die Entstehung und Entwicklung der vorhandenen Auffas-
sungen zu den Obliegenheiten gegeben. Es ist nämlich mit der Zeit vollkommen 
aus dem Blick geraten, vor welchem Hintergrund und zu welchem Zweck die 
heute herrschende Meinung sich herausgebildet hat. Es wurde daher auch nicht 
bemerkt, dass diese Zusammenhänge sich grundlegend verändert haben.

Es folgt eine genauere Behandlung des Versicherungsvertragsrechts, welches 
das Gebiet ist, in dem die Theorien über Obliegenheiten die größte praktische 
Relevanz haben (§§  6 und 7).

Der dogmatische Schwerpunkt der Arbeit liegt in §  8. Hier wird die eigene 
Ansicht zu den theoretischen Grundlagen der Obliegenheiten dargestellt. Da-
nach werden die gefundenen Ergebnisse auf das Versicherungsvertragsrecht 
und dort schwerpunktmäßig auf die vorvertragliche Anzeigepfl icht und das 
Einstehenmüssen des Versicherungsnehmers für Dritte angewendet (§  9). Ab-
schließend wird in §  10 der Bogen zurück zum allgemeinen Zivilrecht gezogen, 
soweit es nicht schon in den §§  8 und 9 erörtert wurde. Abschließend erfolgt 
eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Untersuchung.

Ohne die weitere Untersuchung vorwegzunehmen, sei hier schon darauf hin-
gewiesen, dass sich in den letzten Jahrzehnten in Literatur und Rechtsprechung 
zu Einzelproblemen wie der Gläubigermitwirkung Tendenzen erkennen lassen, 
sogenannte Obliegenheiten wie „echte“ Rechtspfl ichten zu behandeln. Das gilt 
beispielsweise auch für verbraucherrechtliche Obliegenheiten, wie die Informa-
tions- und Belehrungspfl ichten durch Unternehmer, die jüngst große Aufmerk-
samkeit erhalten haben. Selbst im Versicherungsvertragsrecht nimmt man bei 
den sogenannten weichen Tarifmerkmalen in der Kfz-Versicherung teilweise 
„echte“ Rechtspfl ichten an, um die aus den besonderen Obliegenheitstheorien 
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resultierenden Probleme auszuschalten. Diese und viele weitere Einzelprobleme 
zusammenzuführen und zu analysieren, um daraus Konsequenzen für oder ge-
gen die Anwendung der allgemeinen Vorschriften des Schuldrechts ableiten zu 
können, ist – neben der Beseitigung dogmatischer Unklarheiten – das Ziel der 
vorliegenden Untersuchung.

Begonnen wurde die Arbeit, während die Reform des VVG im Gange war. 
Zwischenzeitlich ist am 1.  1. 2008 das neue VVG in Kraft getreten. Tatsächlich 
hat sich dadurch hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes bzw. der hier ver-
tretenen Ansicht nur wenig verändert. Die bisher zum VVG 2008 erschienene, 
umfangreiche Literatur ist meist mit anderen Themen befasst, oft erst einmal 
mit der Erfassung bzw. Durchdringung der neuen Regelungen, und wird daher 
nur partiell berücksichtigt. Die zum alten VVG entstandene Literatur bezog 
sich auf – jedenfalls nach der Zählung – andere Vorschriften. Daher werden im 
Text grundsätzlich die alte (zitiert VVG a. F.) und die entsprechende neue Vor-
schrift (zitiert VVG 2008) angegeben und soweit es relevante Änderungen gab, 
wird selbstverständlich darauf eingegangen.

Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass zur Zeit des In-Kraft-Tretens 
des VVG 1908 die Rechtsnatur der Obliegenheiten intensiv diskutiert wurde 
und sich in dieser Zeit die Theorien entwickelt und festgesetzt haben. Vielleicht 
ist jetzt mit der großen Reform die Gelegenheit gekommen, sich auch einmal 
von überfl üssigem Ballast zu verabschieden.


